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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1970

Norm

ABGB §833 A

ZPO §228 B3aa

Rechtssatz

Das rechtliche Interesse des Minderheitseigentümers eines Hauses den Mehrheitseigentümern gegenüber an der

Feststellung der Ungültigkeit eines von den Mehrheitseigentümern mit einem Dritten abgeschlossenen Mietvertrages

über eine Wohnung in diesem Haus ist zu bejahen, weil die Wirkungen dieses Mietvertrages unmittelbar in den

Rechtsbereich des Minderheitseigentümers hineinreichen und diesen beeinträchtigen.

Entscheidungstexte

1 Ob 104/70

Entscheidungstext OGH 14.05.1970 1 Ob 104/70

6 Ob 621/77

Entscheidungstext OGH 23.05.1977 6 Ob 621/77

Vgl; Beisatz: Bloßer Pachtvertragsentwurf, dem die Minderheitseigentümer nicht zustimmen. (T1)
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